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RS OGH 1956/9/5 7Ob398/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.09.1956

Norm

GBG §41 lita

KO §3 Abs1

Rechtssatz

Unter Rechtshandlungen ist jede rechtserhebliche Handlung, daher auch die Anerkennung der Echtheit einer Urkunde,

die die Grundlage der erst nach der Unterfertigung vorzunehmenden Beglaubigung bildet, zu verstehen. Eine

Rechtfertigung durch Erklärung des Gemeinschuldners, zu der auch die oben angeführte Anerkennung gehört, wäre

nur möglich, wenn sie vor der Konkurserö nung stattgefunden hat und ihr Zeitpunkt gerichtlich oder notariell

beglaubigt ist.
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